
Gute Besserung 
 

Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind erkrankt ist und teilen Sie uns die Art der 
Erkrankung mit. 

 
Regelungen im Krankheitsfall 

 
Fieber 

Ab 38 Grad Temperatur ist es Fieber. In diesem Fall muss das Kind unverzüglich 
abgeholt werden. Die Kindertagesstätte darf nach einer fieberhaften Erkrankung erst 

dann wieder besucht werden, wenn das Kind ohne Medikamente 24 Std. fieberfrei war. 
 

Durchfall und Erbrechen 
Sobald ein Kind dreimal am Tag Durchfall hat oder sich einmal übergibt, muss es abgeholt werden. Während der Zeit 

des Durchfalls und des Erbrechens darf aus Hygienegründen und gem. § 34 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IFSG) 
kein Kindertagesstättenbesuch stattfinden. Bevor das Kind die Einrichtung wieder besucht, muss es 48 Std. 

durchfallfrei sein und sich innerhalb der letzten 48 Std. nicht mehr übergeben haben. 
 

Schnupfen/ Husten 
Ist der Allgemeinzustand des Kindes schlecht, sollte es die Kindertagesstätte nicht besuchen und zu Hause bleiben 

um sich zu regenerieren. 
 

Bindehautentzündung 
Bei Vereiterung eines oder beider Augen und Augenschmerzen des Kindes rufen wir Sie an, damit Sie Ihr Kind 

abholen. Da es verschiedene Formen der Bindehautentzündung gibt, ist es sinnvoll einen Arzt aufzusuchen. Kinder 
dürfen erst dann wieder die Gemeinschaftseinrichtung besuchen, wenn ein ärztliches Attest vorliegt  

(nur bei Adenovirus-Konjunktivitis). 
 

Läuse 
Kindertagesstättenbesuch erst nach ärztlicher Überprüfung und Attestierung, bevorzugt durch das Gesundheitsamt 

Pirmasens (keine Wartezeit und kostenloses Attest) 
 
 

Bei ansteckenden Krankheiten, wie zB. Scharlach, Ringelröteln, Windpocken, Lungenentzündung, 
Pfeiffersches Drüsenfieber, Hand-Fuß-Mund-Krankheit brauchen die Eltern der Kindertagesstätte kein Attest 

vorzulegen, wenn sie sich an die Genesungs-Empfehlungen des Arztes halten und ihrem Kind Zeit zur 
Gesundung zu Hause eingestehen. 

 
Nach wie vor haben wir als Einrichtung das Recht im Einzelfall bzw. im Zweifelsfall ein ärztliches Attest 

einzufordern. 
 

_______________________________________________________________ 
 
• Diese Regelungen wurden in Absprache mit dem Träger, dem Gesundheitsamt und dem Elternausschuss 

festgelegt und sind für alle verbindlich. 
 
• Kinderkrankengeld: Das Kinderkrankengeld ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung	 in 

Deutschland und kommt zum Tragen, wenn ein Elternteil wegen der Pflege eines kranken Kindes nicht arbeiten 
gehen kann. Der Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht für alle Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Der Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht in jedem Kalenderjahr für "jedes" Kind längstens 10 Arbeitstage, jedoch 
maximal 25 Arbeitstage (selbst bei 3 und mehr Kindern). Bei Alleinerziehenden und falls beide Elternteile arbeiten, besteht ein 
Anspruch auf 20 Tage pro Kind, jedoch maximal 50 Tage. Der Arbeitgeber muss den betreffenden Arbeitnehmer für diese Zeit 
freistellen. (Wikipedia) 

 
• Mögliche Kosten, die bei der Ausstellung eines für die Kita benötigten Attestes entstehen sind von den Eltern 

zu tragen. 
 
• Sollten Sie einen Anruf von uns erhalten, sind Sie verpflichtet ihr Kind schnellstmöglich abzuholen. Ist es 

ihnen aus beruflichen Gründen gerade nicht möglich, benennen Sie bitte eine Person, welche Ihr Kind an Ihrer 
Stelle abholt. 

 
Alle diese Regelungen dienen dem Wohle der Kinder. Sie schützen sowohl Ihr Kind als auch die anderen Kinder und 

Erzieher. Wir wollen Krankheitsepidemien vorbeugen und Ansteckungsgefahren verringern. 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und Ihre aktive Mitarbeit.  
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